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URLAUBSVEREIN..B.ARUNG      n    <f    O    ^    ^/y-"'  11 y j Z/^ 
Zwischen dem 

Verband der Saarländischen Textil- und Lederindustrie e.V., 
einerseits 

und der 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Bezirk Frankfurt/Main, 
andererseits 

wird folgende Urlaubsvereinbarung getroffen: 

i_l 
Der Geltungsbereich der Vereinbarung erfaßt: 

1. räumlich:     das Saarland, 

2. fachlich:     alle zur Bekleidungs-, Wasche- und Miederindustrie ge- 
hörenden Betriebe und selbständigen Abteilungen sowie 
alle Betriebe der Textilindustrie, der Matratzenindustrie 
und der Stepp- und Daunendsckenindustrie, die Mitglied 
des Verbandes der Saarländišchen Textil- und Lederindustrie 
sind:, 

3. persönlich:   alle im Betrieb beschäftigt^sn Arbeitnehmer sowie Auszu- 
bildende 

i_2 

Der Urlaub dient der Erholung und der Erhaltung der.Arbeitskraft. Urlaub ist in 
Freizeit zu gewähren und zu nehmen. 

Scheidet ein Arbeitnehmer im Laufe des Urlaubsjahrss aus dem Betrieb aus, so 
kann eventuell noch bestehender Urlaub nur tí=nn abgegolten werden,, wenn aus 
zwingenden betrieblichen Gründen keine Freizeitgewährung möglich ist. 

5 3 

Alle Arbeitnehmer haben im Ürlaubsjahr einen unabdingbaren Anspru'ch auf Gewährung 
eines bezahlten Urlaubs von 28 Arbeitstagen. 

■Der Urlaub erhöht sich 

ab 1981 um 1 Arbeitstag auf 29 Arbeitstage, 
ab 1983 um 1 Arbeitstag auf 30 Arbeitstage. 

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Arbeitstage bzw. Urlaubstage im Sinne dieses 
Vertrages sind alle Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer zu arbeiten hat, 
jedoch mit der Maßgabe, daß fünf Tage pro volle Urlaubswoche als Urlaubstage 
zählen, und z^^/ar auch dann, wenn an mehr oder en v-;eniger als fünf Tagen in der 
Woche gearbeitet wird. 

Die Dauer des Urlaubs wird durch Kurz- oder Mehrarbeit des Betriebes nicht be- 
einflußt. 
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Der Erholungsurlaub für Arbeitnehmer soll im Benehmen mit dem Betriebsrat der- 
gestalt gewährt werden, daß 6 Urlaubstage in den Winter fallen. Abweichungen 
davon können betrieblich vereinbart werden. 

Der über vier Wochen hinausgehende Urlaub kann im Einvernehmen mit dem Betriebs- 
rat nach betrieblichen Belangen im Zusammenhang mit Feiertagen und ähnlichen An- 
lässen genommen und gewährt werden. 

Der Zusatzurlaub für Schwerbeschädigte richtet sich nach den gesetzlichen Be- 
stimmungen. 

5 4 

Der erste volle Urlaubsanspruch entsteht nach einer ununterbrochnen sechsmonatigen 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, im gleichen Betrieb, [Wartezeit] für das Kalender- 
jahr, in dem die Wartezeit erfüllt ist. 

Eine frühere Betriebszugehörigkeit ist anzurechnen, wenn das Arbeitsverhältnis 
<^i^t nicht länger als ein Jahr unverschuldet unterbrochen war. 

^k    , Die Wartezeit ist im gleichen Betrieb nur einmal zu erfüllen. .Arbeitnehmer, die 
^^      vjährend des Urlaubsjahres eintreten oder ausscheiden, erhalten, unabhängig 

davon, ob die Wartezeit erfüllt ist oder nicht, für jeden vollen'Monat des 
Urlaubsjahres 1/t2 des Jahresurlaubes. 

Aufgrund dieser Vereinbarung zustehender Zusatzurlaub ist anteilig zu gewähren. 

Kündigt ein Arbeitnehmer innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung des Jahres- 
urlaubs;' kann ihm aas zuviel gewährte Urlaubsentgelt einbehalten werden. 

5 5 

Erkrankt ein Arbeitnehmer während der Dauer seines Urlaubs, so werden die Krank- 
^^      heitstage nicht als Urlaub engerechnet, sofern die Krankheit durch ärztliches 
^^      Zeugnis nachgewiesen wird. 

*>^P      Dem Arbeitgeber ist unverzüglich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. 

Bei Krankheit und bei Aussetzen der Arbeit mit Zustimmung des Arbeitgebers kann, 
wenn die Arbeitsunterbrechung langer als 4 Monate dauert, der Urlaub für jeden 
weiteren angefangenen Monat um 1/12 gekürzt werden, es sei denn, daß die Krank- 
heit Folge eines Betriebsunfalles im gleichen Betrieb ist. 

5 6 

Das Urlaubsentgelt bemißt sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, 
den der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor Beginn des Urlaubs erhalten 
hat. Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des 
Berechnungszeitraumes oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst 
auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, 
Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für 
die Berechnung des Urlaubsentgeltes außer Betracht. 

Je Urlaubstag ist der 65. Teil dieses Betrages zugrunde zu legen. Das Urlaubs- 
entgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen- 
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5 7 

Von neu eingestellten Arbeitnehmern kann der Arbeitgeber verlangen, daß ihm eine 
Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über den im laufenden Urlaubsjahr bereits 
gewährten Urlaub vorgelegt wird. Dieser Urlaub kann angerechnet werden. 

5 8 

Der Jahresurlaub ist spätestens bis zürn 31. März des dem Urlaubsjahr folgenden 
Jahres zu gewähren bzw. zu nehmen. 

Nach diesem Zeitpunkt entfällt der Urlaubsanspruch, sofern er nicht erfolglos 
geltend gemacht wurde. 

§  9 

.um 
Dieses Urlaubsabkommeh tritt mit Wirkung ab 1.1.1980 in Kraft. Es läuft unbe- 
fristet und ist mit einer Frist von zwei Monaten zum Monatsende, erstmals zum 
31. Dezember 1985 kundbar.        ' ■ ■ 

Das Urlaubsabkomraen vom 25.10.1977 tritt außer Kraft 
r-' 
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Saarbrücken, den 23. Oktober 19,79 

Verband der Saarländischen 
Textil- und Lederindustrie e.V. 

V 
CDr. Beck) 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung 
Bezirksleitung Frankfurt /Main 

\ 
(Fritz Kaiser) 
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TARIFVEREINBARUNG 

Zwischen ,dem 

Verband der Saarländischen Textil- und Lederindustrie e.V., 
Warndtstr.   35r   660í  Klarenthai, 

und der 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung,  Bezirksleitung Frankfurt/M, 
::.'.■ Wilhalm-Leusahnei-Str.   69-77,   6000 Frankfurt/Main, 

einerseits, 

andererseits, 

wird folgendes v,ereinbart: 

1,   Im Manteltari-dvertrag vom 6. 12.1968,  in der Fassung vom  1.12.1980, 
wird in § 5,   Ziffer 3.,  letzter Absatz,   das Wort   "Putzfrauen" geändert in 

Axbeitnéhmer!   die mit Reinigxjngsarbeiten betraut sind. 

2.   In  der Urlauhsviaréixibarunff vom 2,3.10.1979,   wird in § 5,   Absatz 3  ,   der 
Satz eingefügt:    . 

Der gesetzliche Mindesturl&ub darf hierbei nicht unter- 
schritten iferden. 

^3.   Im Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen vom 20.12.1976, 
sind sich  die Tarifvertragsparteien darüber einig,   daß die vermögens- 
wirksamen Leistungen im Sinne des 5.   Vermögensbildungsgesetzes den 
Arbeitnehmerii gewährt werden. 

4. Bei der Ausfertigung der künftigen Tarifverträge wird der Begriff 
"inval2,denvez:.si oherungsp f lichtig" in "arbeiterrentenversicherungs- 
pflichtig" geändert. 

Frankfurt/Saarbrücken,   den 8.4.1988 

Verband  dei Saarländischen 
Textil- und Lederindustrie e.V 

(Hermann Kiefern 

Gewerkschaft Textil-Beklßiduncf 
Bezirksleitung Frankfurt /Main 

\ i 1  '1 / f \ 

(Fritz Kaiser) 


